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Optimmo Immobilien GmbH
8042 Graz, St.-Peter-Gürtel 12a • 0316/48 11 99 - 22 • office@optimmo.at • www.optimmo.at

Objektart:

Wohnfläche:

Grundfläche:

Zimmer:

getrennt:

Ausrichtung:

Bauwerk:

Baujahr:

Renoviert:

Bauart:

Gesch.:

Zustand:

Infrastruktur:

Extras:

Zubehör:

Fenster:

Türen:

Böden:

Heizung:

Bad:

Küche:

Möbel:

Parkplatz:

Zufahrt:

TV/Telefon:

Alle Daten stammen vom Eigentümer und wurden mit Sorgfalt erhoben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Haftung ü̈bernommen werden.
Zahlenangaben können gerundet oder geschätzt sein. Das Anbot ist freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Alle Preisangaben verstehen sich exkl. Nebenkosten und exkl. Maklerhonorar.

KAUF0053
ObjektNr.: REGION Judendorf-Straßengel

kälter wird, spendet die Infrarotkabine die nötige Wärme.
welche genügend Platz bietet, um am Pool die Seele baumeln zu lassen. Und wenn es wieder 
hell und offen gestaltet ist. Von dort aus gelangen Sie auf die südlich ausgerichtete Terrasse, 
Auf 109 m² Wohnfläche befinden sich 4 Zimmer und ein großzügiger Wohn/Essbereich, der 

Warmwasseraufbereitung installiert.
errichtet und ist voll unterkellert. Zusätzlich wurde am Dach eine Solaranlage zur 
Das Einfamilienhaus wurde im Jahr 2010 in ziegelmassiver Bauweise samt Wärmedämmung 

SAT Privat, Telefon

Servitut

Carport

Teilweise möbliert 

Komplett

Dusche, Wanne, Fenster, WC Extra

Gas, Solar

Laminat, Fliesen

Holz

Kunststoff

Keller, Balkon, Terrasse, Pool Nebengebäude

 

Maklerprovision: laut Maklerverordnung zuzügl. gesetzl. MwSt.

KAUFPREIS EUR 448.700.-

Stilvolles Einfamllienhaus

Infrarotkabine

Einkauf 100m, Bus 400m, Schule/KiGa sowie Arzt 1,3km 

HWB 68,3 kWh/m²a fGEE 1,0

Bezug: ab 01.09.2024













Energieausweis für Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG

Gebäude(-teil)

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Wickhoff Margit

Gesamtes Gebäude

Wohngebäude mit einer oder zwei
Nutzungseinheiten

Mitterstraße 73a

8111 Judendorf-Straßengel

499/38

Umsetzungsstand

Baujahr

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Bestand

2000

Judendorf-Straßengel

63238

385 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBRef, SK PEBSK CO2eq,SK fGEE,SK

A ++

A +

A

B

C
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C

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB:  Der Warmwasserwärmebedarf  ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste der gebäudetechnischen Systeme berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der
Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch
eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie-
kennzahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrom, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines
dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energie-
menge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern) und
und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom
19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren
für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.
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Eingang am 26. Jun. 2024
ZEUS Nr. 24.137551.01
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Diesen Energieausweis finden Sie im Internet unter: https://stmk.energieausweise.net/dl/78f6bbc316137551324d3/pruef/

https://www.energieausweise.net/
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Energieausweis für Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

GEBÄUDEKENNDATEN EA-ART: K

Brutto-Grundfläche (BGF) 152,4 m²

Bezugs-Grundfläche (BF) 122,0 m²

Brutto-Volumen (VB) 514,5 m³

Gebäude-Hüllfläche (A) 397,2 m²

Kompaktheit(A/V) 0,77 1/m

charakteristische Länge (lc) 1,30 m

Teil-BGF --- m²

Teil-BF --- m²

Teil-VB --- m³

Heiztage 269 d

Heizgradtage 3 792 K·d

Klimaregion Region S/SO

Norm-Außentemperatur -12,0 °C

Soll-Innentemperatur 22,0 °C

mittlerer U-Wert 0,34 W/m²K

LEKT-Wert 31,01

Bauweise schwer

Art der Lüftung Fensterlüftung

Solarthermie 6 m²

Photovoltaik --- kWp

Stromspeicher --- kWh

WW-WB-System (primär) Kombiniert mit RH

WW-WB-System (sekundär, opt.) ---

RH-WB-System (primär) Gaskessel

RH-WB-System (sekundär, opt.) ---

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf HWBRef,RK = 68,3 kWh/m²a

Endenergiebedarf EEBRK = 107,9 kWh/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,RK = 1,00

Erneuerbarer Anteil ---

Heizwärmebedarf HWBRK = 68,3 kWh/m²a

Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW PEBHEB,n.ern.,RK = 102,9 kWh/m²a

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf Qh,Ref,SK = 12 161 kWh/a HWBRef, SK = 79,8 kWh/m²a

Heizwärmebedarf Qh,SK = 12 161 kWh/a HWBSK = 79,8 kWh/m²a

Warmwasserwärmebedarf Qtw = 1 168 kWh/a WWWB = 7,7 kWh/m²a

Heizenergiebedarf QHEB,Ref,SK = 16 462 kWh/a HEBSK = 108,0 kWh/m²a

Energieaufwandszahl Warmwasser eAWZ, WW = 0,86

Energieaufwandszahl Raumheizung eAWZ, RH = 1,27

Energieaufwandszahl Heizen eAWZ, H = 1,24

Haushaltsstrombedarf QHHSB = 2 117 kWh/a HHSB = 13,9 kWh/m²a

Endenergiebedarf QEEB,SK = 18 579 kWh/a EEBSK = 121,9 kWh/m²a

Primärenergiebedarf QPEB,SK = 22 023 kWh/a PEBSK = 144,5 kWh/m²a

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.ern.,SK = 19 693 kWh/a PEBn.ern.,SK = 129,2 kWh/m²a

Primärenergiebedarf erneuerbar QPEBern.,SK = 2 331 kWh/a PEBern., SK = 15,3 kWh/m²a

äquivalente Kohlendioxidemissionen QCO2eq,SK = 3 626 kg/a CO2eq,SK = 23,8 kg/m²a

Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE,SK = 1,00

Photovoltaik-Export QPVE, SK = --- kWh/a PVEExport,SK = --- kWh/m²a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum

Gültigkeitsdatum

Geschäftszahl

ErstellerIn

Unterschrift26.06.2024

25.06.2034

EnergieAgentur GU GmbH

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Kontakt

Datenschutzerklärung

Barrierefreiheitserklärung

Impressum

Hinweisgeber:innenplattform (für Mitarbeiter:innen)

=  ?    )

Befreiung von der Grundbuch-Eintragungsgebühr bei Erwerb von Wohnraum
 

Am 20. März 2024 wurde im Nationalrat die temporäre Befreiung von den Gebühren für die Eintragung von
Eigentumsrecht und Pfandrecht im Grundbuch bei Erwerb von Wohnraum beschlossen.

 

Die am 20. März 2024 im Nationalrat beschlossene temporäre Befreiung von den Gebühren für die Eintragung von Eigentumsrecht und

Pfandrecht im Grundbuch bei Erwerb von Wohnraum, ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

Der Kaufvertrag für die Liegenschaft / der Pfandbestellungsvertrag wurden nach dem 31. März 2024 geschlossen.•

Der Antrag auf Eintragung langt im Grundbuch zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 1. Juli 2026 ein. Die Gebührenbefreiung gilt daher

temporär für zwei Jahre.

•

Für einen Antrag, der vor dem 1. Juli 2024  bei Grundbuchsgericht eingelangt ist, gilt die Befreiung nicht. Wenn daher eine Vormerkung

des Eigentumsrechts vor dem 1. Juli 2024 einlangt, und die Rechtfertigung danach, dann ist nur die Rechtfertigung befreit. Dasselbe gilt

für einen Antrag auf Anmerkung der Rangordnung der beabsichtigten Verpfändung: bei einem Einlangen vor dem 1. Juli 2024 ist die

Gebühr nach Tarifpost 9 lit. b Z 5 GGG (0,6 Prozent) zu entrichten, wenn die Eintragung im angemerkten Rang nach dem 30. Juni 2024

erfolgt, so kann diese befreit sein.

•

Die erworbene Wohnung oder das Grundstück, auf dem das Eigenheim errichtet werden soll, dient der Befriedigung eines dringenden

Wohnbedürfnisses, das durch eine Hauptwohnsitzmeldung nachgewiesen werden soll sowie durch eine Bestätigung, dass die bisherigen

Wohnrechte aufgegeben wurden.

•

Wird das Eigenheim erst errichtet, muss es innerhalb von drei Monaten ab Fertigstellung, längstens fünf Jahren ab Eintragung im

Grundbuch bezogen werden, sonst fällt die Gebührenbefreiung wieder weg.

•

Der pfandrechtlich gesicherte Kredit wurde zum Kauf des Eigenheims („Wohnstätte“) aufgenommen, oder zur Sanierung oder Errichtung

des Eigenheims. Das ist durch eine Bankbestätigung nachzuweisen.

•

Die Gebührenbefreiung gilt bis zu einer Bemessungsgrundlage von 500.000 Euro. Für den Teil, der über 500.000 Euro hinausgeht, ist die

Gebühr zu entrichten. Wenn allerdings die Bemessungsgrundlage mehr als 2 Millionen Euro beträgt („Luxusimmobilie“), dann besteht

keine Gebührenbefreiung.

•

Das geförderte Eigenheim muss für fünf Jahre bezogen werden; wird es vorher verkauft oder als Hauptwohnsitz aufgegeben, wird die

Gebühr nacherhoben.

•

https://www.bmj.gv.at/uebersicht_startseite/veroeffentlichungsangaben/kontakt.html
https://www.bmj.gv.at/uebersicht_startseite/veroeffentlichungsangaben/datenschutzerklaerung.html
https://www.bmj.gv.at/uebersicht_startseite/veroeffentlichungsangaben/barrierefreiheit.html
https://www.bmj.gv.at/uebersicht_startseite/veroeffentlichungsangaben/impressum.html
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=3qqCK7&c=-1&language=ger
https://www.instagram.com/bmj_aut/
https://www.facebook.com/bmjaut
https://www.linkedin.com/company/bmj-bundesministerium-fuer-justiz/
https://www.youtube.com/@bundesministeriumfurjustiz3512
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